MKULNV/Wasserverbände




Maßnahmen zur Minderung des Eintrags von Mikroverunreinigungen in Obwerflächengewässer
 AUTONUM  \* Arabic  
Wasserverbände und MKULNV stimmen überein, dass

a.
Mikroverunreinigungen, wie z. B. Humanarzneimittel, Biozide, Korrosionsschutzmittel, Flammschutzmittel, Komplexbildner und Polyfluorierte Tenside (PFC) in Gewässern NRW’s vorkommen und in messbaren Konzentrationen nachgewiesen werden;

b.
In Gewässern mit hohem Abwasseranteil aus Kläranlagen verhältnismäßig hohe Konzentrationen von Mikroverunreinigungen nachgewiesen werden; 

c.
nachgewiesene Konzentrationen von einzelnen Mikroverunreinigungen vorgeschlagene Umweltqualitätsnormen überschreiten oder in der Größenordnung ökotoxikologisch relevanter Werte liegen.
d.
für viele der betrachteten Mikroverunreinigungen Haushalte sowie Industrie und Gewerbe die wichtigsten Quellen darstellen und das kommunale Abwasser der relevante maßgebliche Eintragspfad ist. 

e. 
Einige Stoffgruppen überwiegend punktuell anfallen (Bs. PFC in der Galvanik), wohingegen andere Stoffgruppen ubiquitär in allen Haushalten anzutreffen sind (Bsp. Humanarzneistoffe). Vor diesem Hintergrund ist – je nach Stoffgruppe und Eintragspfad - eine unterschiedliche Vermeidungsphilosophie zu erarbeiten.
f.
Stoffe in NRW-Gewässern - weder für sich genommen noch in Wechselwirkung miteinander - nachteilige Auswirkungen auf die Lebensgemeinschaften von Pflanzen, Tieren und Mikroorganismen haben dürfen und die Wasserqualität derart sein muss, dass der für die Gewinnung von Trinkwasser erforderliche Umfang der Aufbereitung verringert wird.
2.
Wasserverbände und MKULNV sind sich einig, dass auf Landesebene, nationaler und internationaler Ebene - Maßnahmen zur Vermeidung und Verringerung von Mikroverunreinigungen zu ergreifen sind. Diese Maßnahmen sind insbesondere: 
a. Maßnahmen an der Quelle (z. B. verstärkte Berücksichtigung von Umweltaspekten bei der Zulassung von Stoffen oder Einschränkung der Anwendung von Stoffen)

b. Anforderungen an Produktionsprozesse, insbesondere Umsetzung der BAT-Richtlinien;

c. Förderung der Entwicklung und Umsetzung innovativer Verfahren zur Reduktion der Emissionen von Mikroverunreinigungen;
d. Gezielter Einsatz von weitergehenden Verfahren zur Eliminierung von Mikroverunreinigungen aus dem Abwasser. 
e. Überprüfung und Fortschreibung bestehender Überwachungskonzepte unter Berücksichtigung der Abbauprodukte und
f. Information der Öffentlichkeit über Gebrauch, Vermeidung und Entsorgung.
3.
Wasserverbände und MKULNV vereinbaren

a.  auf der Basis des „Programms Reine Ruhr“ den Eintrag von Mikroschadstoffen in  die NRW-Gewässer zu reduzieren.


b. die Überprüfung und Fortschreibung bestehender NRW-Überwachungskonzepte im Rahmen bestehender Kooperationsvereinbarungen zwischen dem LANUV und den Wasserverbänden zu Mikroverunreinigungen unter Berücksichtigung der Erkenntnisse des Programms „Reine Ruhr“


c. bis 2027 die Konzentrationen von Mikroschadstoffen in den Gewässern soweit zu senken, dass keine ökotoxikologisch relevanten Konzentrationen aufzutreten und das Rohwasser zur Trinkwasseraufbereitung entsprechend den Empfehlungen des Umweltbundesamtes ( 30.08.2011) geschützt wird.


d. Ertüchtigungsmaßnahmen von Kläranlagen dort zu prüfen, wo ökotoxikologisch relevante Mikroschadstoffkonzentrationen in Oberflächenwasserkörpern vorliegen.


e. entsprechende Maßnahmen in die Bewirtschaftungsplanung gemäß WRRL aufzunehmen.


f. Machbarkeitstudien für die Ertüchtigung von Kläranlagen werden weiterhin vom MKULNV mit 80 %, die Investitionen für die Ertüchtigung von Kläranlagen mit 70% gefördert.

g. im Rahmen der gemeinsamen Zusammenarbeit unter dem Dach des Kompetenzzentrums Mikroschadstoffe die weitere Entwicklung von Vermeidungstechnologien und deren kostengünstigem Einsatz zu fördern und zu kommunizieren.


i. Gemeinsame Aktivitäten im Bereich der Verbrauchersensibilisierung
